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Wasserrecht;
Zutagefördern von Grundwasser aus dem Tiefbrunnen Beutelsbach-Reitholz
auf Fl.Nr. 1589/1, Gemarkung und Gemeinde Beutelsbach;
Gutachten des amtlichen Sachverständigen im wasserrechtlichen Verfahren

Anlage(n): 1 Anschreiben
1 Gutachten WWA
1 Entschädigungsfestsetzung
4-fach geprüfte Antragsunterlagen m. Roteinträgen
2-fach ungeprüfte, überzählige Antragsunterlagen

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage erhalten Sie das Gutachten des amtlichen Sachverständigen gemäß
Nr. 77.4 VwVBayWG im o. g. wasserrechtlichen Verfahren.

Die Beurteilung der Antragsunterlagen ist auf die wasserwirtschaftlichen Belange
beschränkt. Sie ist keine eingehende technische Entwurfsprüfung. Auch Fragen der
Standsicherheit von Bauwerken, des Arbeitsschutzes u. a. wurden nicht geprüft.

Wir bitten, das Gesundheitsamt im Wasserrechtsverfahren zu beteiligen, insbeson-
dere zur Frage der Notwendigkeit einer Ozonierungsanlage.

Austauschunterlagen lagen zum Zeitpunkt der Gutachtenserstellung (noch) nicht

Standort Telefon / Telefax E-Mail / Internet
Detterstraße 20 +49 991 2504-0 poststelle@wwa-deg.bayern.de
94469 Deggendorf +49 991 2504-200 www.wwa-deg.bayern.de
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vor. Deshalb wurden die vorhandenen Antragsunterlagen venNendet und mittels Roteintra-
gungen redigiert. Wie dem Gutachten des amtl. Sachverständigen entnommen werden kann,
wird eine Neufestsetzung des WSG derzeit nicht für zwingend erforderlich erachtet. Zudem
reicht die Datenbasis für eine ordnungsgemäße Begutachtung derzeit nicht aus.

Die Gutachtensabgabe des Wassen/virtschaftsamtes Deggendorf, für das Zutagefördern von
i Grundwasser ist kostenerstattungspflichtig. Der zu erstattende Betrag wird gemäß beigefüg-

ter Rechnung festgesetzt.

i Wir bitten um Übersendung einer Bescheidsfertigung zusammen mit der WWA-Fertigung
3 (Entwurf) der Antragsunterlagen nach Anbringen der Bescheidsvermerke. Bitte übersenden

Sie uns den Bescheid vorab in digitaler Form per E-Mail. Der Versand von Mehrfachfertigun-
l gen entfällt dadurch. _ _

i Im Falle von Rückfragen stehe ich ab 16.07.2024 wieder zur Verfügung.

ßfireundlichen Grüßen *

i agmar Mei -
i Dipl.-Ing. (FH) A

i

i

i
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1. ANTRAG UND SACHVERHALT

1.1 Antragsteller und wasserrechtlicher Tatbestand

Die Gemeinde Beutelsbach, Dorfplatz 8, 94501 Beutelsbach, beantragt mit Antrag vom
03.07.2023 (eingegangen am WWA am 07.08.2023) eine gehobene wasserrechtliche Er-
laubnis für das Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten und Ableiten von Grundwasser

_ aus dem Brunnen Beutelsbach-Reitholz auf der Flurnummer 1589/1, Gemarkung und Ge-
meinde Beutelsbach, sowie die Neufestsetzung des Wasserschutzgebietes.

Antragsumfang:

Brunnen B1 'Beutelsbach-Reitholz
j—

maximale Momentanentnahme [l/s]
maximale Taesentnahme [m’/d]
maximale Jahresentnahme 64.000

Das zutage geförderte Grundwasser soll zur Trink- und Brauchwasserversorgung der Ge-
meinde Beutelsbach venrvendet werden.

1.2 Antragsunterlagen i

Der Benutzung liegt der aus folgenden Unterlagen bestehende Antrag der IFB Eigen-
i schenk GmbH, Mettener Str. 33, 94469 Deggendorf, vom 03.07.2023, nach Maßgabe der
i vom Wasserwirtschaftsamt Deggendorf durch Roteintragungen vorgenommenen Ände-
‘ rungen und Ergänzungen zugrunde:

— Antrag vom 03.07.2023
— Beilage 1: Verzeichnis der Unterlagen
— Beilage 2: Erläuterung des Vorhabens
— Beilage 3: Übersichtslageplan ‚
— Beilage 4: Lageplan mit Schutzgebiet
— Beilage 5: Hydrogeologische Basisstudie
— Beilage 6: Brunnenuntersuchungen
— Beilage 7: Jahresfördermengen

A Die Unterlagen sind mit dem Prüfvermerk des Wasserwirtschaftsamtes Deggendorf vom
20.06.2024 und mit dem Bescheidsvermerken des Landratsamtes Passau vom ver-
sehen.

1.3 Beschreibung des Vorhabens

Die Gemeinde Beutelsbach bezieht derzeit aus dem Tiefbrunnen B1 Beutelsbach-Reitholz
das Trink- und Brauchwasser für den Gemeindebereich. -

Die Gemeinde Beutelsbach hat mit Bescheid vom 07.06.1999 (Az. 642/1-170001) eine
gehobene Erlaubnis für die Entnahme von Grundwasser aus dem Tiefbrunnen Beutels-
bach-Reitholz auf FI.Nr. 1589/1, Gern. und Gde. Beutelsbach, erhalten. Diese war befris- '
tet bis 31.12.2019.
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Folgende Entnahmemengen waren bislang genehmigt:

o max. 6 I/s
o max. 390 m3/d

i o max. 64.000 m3/a

Die Absenkung des Wasserspiegels war bescheidsgemäß auf 46 m unter Brunnenkopf-
oberkante bzw. max. 342 m üNN begrenzt.

Mit Verordnung des Landratsamtes Passau vom 08.06.1999 wurde das Wasserschutzge-
biet (WSG) Beutelsbach-Reitholz für den Brunnen 1 auf FI.Nr. 1589/1 der Gemarkung und
Gemeinde Beutelsbach amtlich festgesetzt; veröffentlicht im Amtsblatt des Landkreises
Passau Nr. 14/99 vom 16.06.1999.

2. PRÜFUNG DES AMTLICHEN SACHVERSTÄNDIGEN GRUNDWASSERENT-
NAHME

2.1 Allgemeines

1 Die Prüfung der Antragsunterlagen ist auf die wasserrechtlichen Belange beschränkt. Sie
stellt keine eingehende technische Entwurfsprüfung dar. Auch Fragen der Standsicherheit
von Bauwerken, des Arbeitsschutzes u.a. wurden nicht geprüft.

2.2 Ergebnis der Prüfung

2.2.1 Wasserrechtliche Daten

Das Grundwasservorkommen des Brunnens B1 BeuteIsbach-Reitholz auf FI.Nr. 1589/1
der Gemarkung und Gemeinde Beutelsbach und dient der Gemeinde Beutelsbach zur
langfristigen Sicherstellung der Trink- und Brauchwasserversorgung.

Mit Antrag vom 03.07.2023 wurde die gehobene wasserrechtliche Erlaubnis beantragt,
\ aus dem Brunnen auch weiterhin die bisher genehmigte Entnahmemenge von max. 6 l/s,
l max. 390 m°/d und max. 64.000 m’/a Grundwasser zutage zu fördern. Zudem wird die

Neufestsetzung des Wasserschutzgebietes beantragt.

Nach eingehender Prüfung der vorgelegten Antragsunterlagen muss festgestellt werden,
dass diese Antragsunterlagen allenfalls für die Erteilung einer übergangsweisen gehobe-
nen Erlaubnis für 10 Jahre ausreichen, da noch Nachweise bezüglich der Ergiebigkeit des
Brunnens und des Grundwasseralters fehlen. Für die Neufestsetzung eines Wasser-

‘ schutzgebietes sind die vorgelegten Unterlagen nicht aussagekräftig genug.

2.2.2 Beschreibung der Benutzungsanlage

Siehe Ziffer 3.1.3. -



i 2.2.3 Beurteilung der Wassergewinnungsanlage <

2.2.3.1 Bedarfsnachweis

Eine detaillierte Wasserbedarfsberechnung in Anlehnung an das DVGW-Regelwerk liegt
l den Antragsunterlagen nicht bei. Die beantragte Jahresentnahmemenge orientiert sich an
Ä der bisher genehmigten Entnahmemenge.
l
l Es wird in Ziffer 2.2.2 in Verbindung mit Anlage 5 der Hydrogeologischen Basisstudie
; (Beilage 5 der Antragsunterlagen) nicht erläutert, wo und wie genau die verglichenen
5 Wassermengen ermittelt wurden. Die Rede ist nur von Förder- bzw. Abgabemenge, was
3 auch bedeuten kann, dass im Zulauf zur Aufbereitung und am Ausgang Hochbehälter
l (Abgabemenge ins Netz) gemessen wurde. Es ist die gesamte aus dem Grundwasser
1 entnommene Wassermenge (Brunnenkopf-Wasserzähler) mit der Verkaufsmenge
l (Summe Hauswasserzähler, Abrechnungsmengen) zu vergleichen, um die echten Was-

serverluste — auch im Netz — samt Wasserdiebstähle und Eigenverbräuche ermitteln zu
l können.

l
» Die Zukunftsprognose ist detailliert aufzuschlüsseln. Der eklatante Anstieg der Abgabe-

menge ab 2013 ist zu erklären, denn in den Einwohnerzahlen spiegelt sich dieser plötzli-
che Mehrverbrauch nicht wider. Es ist nachzuweisen, ob hier Neuanschlüsse von Einzel-
anwesen bzw. Ortsteilen vorliegen, neue Bau-/Gewerbegebiete erschlossen wurden oder
sonstige Großabnehmer dazugekommen sind. Anderenfalls hat sich der Wasserver-
brauch bei einzelnen Abnehmern eklatant erhöht oder liegen ggf. Rohrbrüche im Vertei-
Iungssystem vor, was künftig zu unterbinden wäre.

Die maximale Fördermenge im Zeitraum 2006 - 2022 findet sich 2019 mit 44.521 m3/a
(Anlage 5). Die zugehörige Abgabemenge betrug 43.058 m’/a. Dieser maximale Wasser-
bedarf rechtfertigt aus wasserwiitschaftlicher Sicht keine Entnahmemenge von 64.000
m’/a (+ 43,8 %!). Auch die künftige Neuausweisung des WSG kann nicht auf eine Entnah-
memenge von 64.000 m3/a abgestellt werden (Übermaßverbot).

2.2.3.2 Entwicklung der Wasserförderung

Neben den Daten aus den vorgelegten Wasserrechtsantragsunterlagen standen dem
amtlichen Sachverständigen die Daten aus den EÜV-Jahresberichten ab 2003 zur Verfü-
gung. Die Daten ab 2006 zu Wasserförderung, Wasserabgabe und Wasserverlusten fin-
den sich in Ziffer 2.2.2 in Verbindung mit Anlage 5 der Hydrogeologischen Basisstudie
(Beilage 5 der Antragsunterlagen).

Die Bewertung der angegebenen Zahlen wurde bereits in Ziffer 2.2.3.1 dieses Gutachtens
vorgenommen.

Über die Wasserverluste im Wasserversorgungsnetz (Rohrnetz) der Gemeinde Beutels-
bach sind in den Antragsunterlagen keine Angaben enthalten. Der spezifische reale Was-
serverlust (qvn-Wert nach DVGW Arbeitsblatt W 392) wurde nicht ermittelt.

Die bereinigten realen Wasserverluste können erst angegeben werden, wenn die Entnah-
memengen der Brunnenkopf-Wasserzähler mit den Verkaufsmengen verglichen werden.
Ziel ist es durch Senkung der Eigenverbräuche (z. B. Feuerlöschübungen über Hydranten
ohne Wasserzähler) und Behebung von Rohrbrüchen (ggf. Sanierung von Leitungen —
förderfähig nach RZWas 2021) die Wasserverluste dauerhaft und konstant unter 10 % (5
% bei der Nutzung von Tiefengrundwasser) zu senken.



l ‘ ' - 5 -

2.2.3.3 Prognose für die Entwicklung des Zukunftsbedarfs

Es ist bei Zukunftsprognosen von einer künftigen Entwicklung von max. 20 % auszuge-
hen.
In den Antragsunterlagen ist die durchschnittliche Fördermenge der letzten Jahre (2018 —
2022) mit rund 43.000 m3/a angegeben.
Zuzüglich 20 % max. Zukunftsreserve läge der künftige Wasserverbrauch bei rund 52.000

, m3/a. Auch dies zeigt, dass eine Entnahmemenge von 64.000 m’/a gemäß dem Über-
l maßverbot nicht zustimmungsfähig ist.

Es ist eine genaue Wasserbedarfsermittlung mit Zukunftsprognose durchzuführen in An-
lehnung an das DVGW-Regelwerk.

2.2.3.4 Mögliche Einsparpotentiale

Der drastische Anstieg der Förder- und somit auch der Abgabemenge um fast 65 % im
Vergleich des Fördermengen-Durchschnittes von 2006 — 2013 auf 2018 — 2022 wird in
den Antragsunterlagen nicht begründet. Die Einwohnerzahlen änderten sich nur geringfü-
gig im Vergleich zur Wassermenge. Ab 2013 zeigten sich aber kontinuierlich steigende
Förder- bzw. Abgabemengen.

Da Tiefengrundwasser sparsam und vorrangig für Trinkwasserzwecke zu venNenden ist,
sind die Abnehmer darauf hinzuweisen, dass Brauchwasserentnahmen in Nicht-Trinkwas-
sergualität aus dem Trinkwassernetz (z. B. Gartenbewässerung) nicht zulässig und ander-
weitig sicherzustellen sind. Wir veniveisen hierzu auch auf das LfU-Merkblatt Nr. 1.4/6
„Tiefengrundwasser — Vorkommen, Schutz und Bewirtschaftung langsam regenerierender
Systeme“ von Dezember 2023.

2.2.3.5 Beurteilung des Bedarfsnachweises

Die beantragte Entnahmemenge entspricht nicht dem nachgewiesenen absehbaren Be-
darf. Die Bedarfsermittlung zeigt enorme Steigerungen ab 2013, die nicht ausreichend er-
klärt werden. Die Ermittlung von Fördermenge, Abgabemenge und Verlusten ist unklar.
Es ist die gesamte aus dem Grundwasser entnommene Wassermenge mit den tatsächli-
chen Verkaufsmengen zu vergleichen.

d Der amtliche Sachverständige kann deshalb die Erteilung einer langfristigen gehobenen
, Erlaubnis mit WSG-Neufestsetzung für 64.000 m’/a nicht befürworten. Wir schlagen die
‘ Erteilung einer gehobenen Erlaubnis bis 31.12.2034 mit einer max. Entnahmemenge von

50.000 m’/a vor. Bis dahin sind die noch offenen Punkte zu klären und die Antragsunterla-
gen zu überarbeiten.

- b 2.2.4 Nutzbares Grundwasserdargebot

2.2.4.1 Hydrogeologischer Überblick

ä In Beilage 5 der Antragsunterlagen findet sich eine „HydrogeoIogische Basisstudie“‚ wel-
l che die grundlegenden Fakten erläutert. l

Es wird ein Tertiärgrundwasserleiter erschlossen, der reduzierendes, gespanntes und triti-
umfreies reines Tiefengrundwasser zu Tage fördert. Dies wird durch eine vorliegende Iso-
topenuntersuchung bestätigt. Mehrere Untersuchungsergebnisse hierzu liegen nicht vor.






















































































































































































































































































































































































































































































